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(54) Papiergefüge und dessen Herstellung im Nassverfahren aus Carbonfasern

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft Papiergefüge
aus Carbonfasern, mit wenigstens zwei Klassen bilden-
den Faserstoffen, die unterschiedliche Längen aus Car-
bonfasern aufweisen. Die Erfindung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mengen- und/oder Gewichtsanteil der
einzelnen Faserstoffklassen im Papiergefüge zwischen
1 % und 99 %, vorzugsweise zwischen 5 % und 95%

liegt, und die mittlere Faserlänge der Carbonfasern über
alle Klassen im Papiergefüge zwischen 1 mm und 20 mm
liegt. Ferner betrifft die Erfindung auch ein Verfahren zur
Herstellung des Papiergefüges und die Verwendung des
Papiergefüges für insbesondere die Herstellung von Ver-
bundwerkstoffen.



EP 2 848 734 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Kohlefaservlieses aus einer wäss-
rigen Suspension und ein entsprechendes Papiergefüge
aus Kohlefasern.
[0002] Papier ist ein flächiger Werkstoff, der im We-
sentlichen aus Fasern "meist pflanzlicher Herkunft be-
steht" und durch Entwässerung einer Faserstoffsuspen-
sion auf einem Sieb gebildet wird. Vorzugsweise wird
Papier heute üblicherweise in einem Endlosverfahren
hergestellt, bei welchem die Faserstoffsuspension mit-
tels einem Stoffauflauf auf ein Sieb (Langsieb) oder zwi-
schen zwei Siebe (Former) gebracht wird und ein initiales
Blatt gebildet wird. Im Anschluss an diese Blattbildung
wird das Fasergefüge mechanisch - meist unter Druck -
entwässert, bevor es anschließend mittels thermischer
Energie zum Beispiel auf Trockenzylindern auf eine vor-
gegebene Restfeuchte getrocknet und aufgerollt wird.
Solche Verfahren sind heute weit verbreitet und werden
für die Herstellung sowohl von Papier, Pappen als auch
Karton in Bahnbreiten bis zu 12 m, Produktions-ge-
schwindigkeiten bis zu 2500 m/min und Flächengewich-
ten bis zu über 500 g/m2 verwendet. Die herzustellenden
Flächengewichte lassen sich weiter steigern, indem
mehrere initiale Papierbahnen im noch feuchten Zustand
miteinander verbunden (vergautscht) werden, so dass
sich der mögliche Flächengewichtsbereich auf einen
sehr weiten Bereich ausdehnen lässt.
[0003] Es wird nun schon seit längerem versucht, die-
se bei der Herstellung von Papier aus natürlichen Fasern
bekannten Verfahren auch für den Einsatz weiterer Pa-
piergefüge zu verwenden, die heute noch in sogenann-
ten Trockenverfahren u.a. durch Kämmen und Legen
hergestellt werden. So werden heute zum Beispiel Car-
bonfaservliese trocken hergestellt, wobei hierzu beson-
ders lange Fasern verwendet werden bzw. das Herstel-
lungsverfahren relativ aufwendig und damit teuer ist. Auf
der anderen Seite ist es ein dringender Wunsch der In-
dustrie den vielversprechenden Werkstoff Carbonfaser
noch breiter einzusetzen, wobei hierzu eine kostengüns-
tigere, einfachere und produktivere Alternative zur Her-
stellung des Carbonfaservlieses dringend gesucht wird.
Da es sich bei Carbonfasern auch um eine "Faser" han-
delt wäre es nun wünschenswert, Carbonfaservliese in
einem kontinuierlichen und bekannten Nassverfahren
herzustellen, um damit die Herstellungskosten zu sen-
ken und gleichzeitig die Produktivität und Verfügbarkeit
dieses Basismaterials zu verbessern.
[0004] Hierbei ergeben sich jedoch große Schwierig-
keiten, die bis heute noch nicht gelöst wurden. So handelt
es sich bei der Kohlenstofffaser im Gegensatz zur klas-
sischen Papierfaser aus Zellulose um eine hydrophobe
Faser, welche üblicherweise in einer einheitlichen Länge
vorliegt und sich in Wasser - als Suspendierungsmittel
bei der Papierherstellung - nur sehr schwierig gleichmä-
ßig verteilen lässt. Die Schwierigkeit liegt unter anderem
darin, dass eine stabile Suspension nur sehr kurz ohne

den Eintrag von Turbulenzenergie bestehen bleibt, bzw.
sich Knoten und Verspinnungen in der Suspension bilden
oder sich die Fasern sehr schnell in der Suspension ab-
setzten und damit in sehr unterschiedlichen Konzentra-
tionen innerhalb der Suspension vorliegen. Die Verar-
beitung solcher Suspensionen auf einer klassischen Pa-
piermaschine ist dementsprechend sehr schwierig bzw.
sogar unmöglich, da eine gleichmäßige Verteilung der
Fasern in dem zu erzeugenden Vlies nicht erreicht wird.
[0005] Ausgehend von diesen Problemen und Schwie-
rigkeiten des Standes der Technik ist es nun Aufgabe
der vorliegenden Erfindung ein Verfahren bereit zu stel-
len, mit welchem die bekannten Nachteile wenigstens
teilweise überwunden werden können und es möglich
wird ein Papiergefüge aus Carbonfasern bereit zu stel-
len, welches für nachfolgende Verarbeitungsstufen wie
zum Beispiel dem Imprägnieren mit Harz, der flexiblen
Formgebung und Formanpassung in einem weiten Be-
reich geeignet ist.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Verfahren
zur Herstellung des Papiergefüges. Darüber hinaus wird
die Aufgabe auch durch das entsprechende Papiergefü-
ge selbst gelöst. Bevorzugte Ausführungsbeispiele des
erfindungsgemäßen Verfahrens bzw. des Papiergefü-
ges sind Gegenstand der entsprechenden Unteransprü-
che.
[0007] Das erfindungsgemäße Papiergefüge aus Car-
bonfasern weist wenigstens zwei Klassen bildende Fa-
serstoffe auf, wobei sich die Faserstoffe wenigstens in
ihrer Länge unterscheiden. Darüberhinaus liegt der Men-
gen- und/oder Gewichtsanteil der einzelnen Faserstoff-
klassen im Papiergefüge zwischen 1 % und 99 %, vor-
zugsweise zwischen 5 % und 95%, und die mittlere Fa-
serlänge der Carbonfasern über alle Klassen im Papier-
gefüge zwischen 1 mm und 20 mm.
[0008] Carbonfasern, welche auch als Kohlenstofffa-
sern bezeichnet werden, sind industriell hergestellte Fa-
sern aus kohlenstoffhaltigen Ausgangsmaterialien, die
durch Pyrolyse in graphitartig angeordneten Kohlenstoff
umgewandelt werden. Man unterscheidet isotrope und
anisotrope Typen: Isotrope Fasern besitzen nur geringe
Festigkeiten und geringere technische Bedeutung, ani-
sotrope Fasern zeigen hohe Festigkeiten und Steifigkei-
ten bei gleichzeitig geringer Bruchdehnung. Eine Koh-
lenstoff-Faser hat einen Durchmesser von etwa 5 - 8 Mi-
krometer. Üblicherweise werden 1.000 bis 24.000 Ein-
zelfasern (Filamente) zu einem Bündel (Roving) zusam-
mengefasst, das auf Spulen endlos gewickelt wird. Dies
ist u.a. ein möglicher Ausgangsstoff für die Herstellung
des Papiergefüges.
[0009] Als Faserlänge wird gemäß der vorliegenden
Erfindung der Abstand der beiden Enden einer Faser ver-
standen. Dieser wird abhängig vom Kräuselungszustand
als Länge der gekräuselten oder als Länge der entkräu-
selten Faser angegeben, wobei Carbonfasern aufgrund
ihrer Steifheit im Wesentlichen gestreckt vorliegen. Unter
anderem um das Messen der Faserlänge zu vereinfa-
chen, wird im allgemeinen mit einer Klasseneinteilung in
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Längenklassen gearbeitet, wobei die einzelnen Längen-
klassen einen bestimmten Längenbereich darstellen. Die
Weite eines solchen Bereichs ist die Klassenbreite. Das
arithmetische Mittel der beiden, die jeweilige Klasse be-
grenzenden Klassengrenzen, ist die Klassenmitte. Die
wichtigste Aufgabe einer Bestimmung der Faserlängen
besteht darin, die Faserlängenverteilung festzustellen,
d. h. mit welcher relativen Häufigkeit die Fasern in jeder
Längenklasse vertreten sind. Diese Klassenhäufigkeit
oder kurz Häufigkeit gibt an, in welchem Verhältnis im
zu untersuchenden Fasergut, das die Grundgesamtheit
darstellt, die zu einer Klasse gehörenden Fasern hin-
sichtlich eines bestimmten Merkmals zu den Fasern die-
ser Grundgesamtheit stehen.
[0010] Faseranzahlhäufigkeit (Häufigkeit nach der Fa-
seranzahl): Die Grundlage bildet die Faseranzahl. Das
Verhältnis der Anzahl der Fasern einer Längenklasse zur
Gesamtanzahl der Fasern ist die Faseranzahlhäufigkeit
dieser Klasse (Häufigkeit nach der Faseranzahl); sie wird
auch unbetonte Häufigkeit genannt. Die Faseranzahl-
häufigkeit ist die tatsächliche Verteilung der Faserlängen
im Fasergut unabhängig vom Faserquerschnitt, von der
Faserdichte und den Wechselbeziehungen zwischen Fa-
serlänge, -querschnitt und -gewicht.
[0011] Faserlängenhäufigkeit (Häufigkeit nach der Fa-
serlänge). Die Grundlage bildet die Faserlänge. Das Ver-
hältnis der gesamten Länge der Fasern einer Längen-
klasse zur Gesamtlänge aller Fasern ist die Faserlän-
genhäufigkeit dieser Klasse (Häufigkeit nach der Faser-
länge). Längenmäßig machen die Fasern einer Längen-
klasse um so mehr aus, je zahlreicher und je länger sie
sind. Die Faserlängenhäufigkeit wird deshalb auch län-
genbetonte Häufigkeit genannt.
[0012] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Papiergefüges aus
Carbonfasern liegt die mittlere Faserlänge der Carbon-
fasern im Papiergefüge über alle Klassen zwischen 2
mm und 10 mm, vorzugsweise zwischen 4,5 mm und 6
mm.
[0013] Darüber hinaus und insbesondere sind die Fa-
serstoffklassen wenigstens in einen Langfaseranteil und
einen Kurzfaseranteil untergliedert. Dabei haben die
Carbonfasern des Langfaseranteils beispielsweise eine
Länge zwischen 25 mm und 10 mm, vorzugsweise zwi-
schen 5 mm und 2 mm und sind insbesondere größer
als 6 mm. Die Carbonfasern des Kurzfaseranteils haben
beispielsweise entsprechend eine Länge zwischen 10
mm und 0,1 mm, vorzugsweise zwischen 2 mm und 0,5
mm und sind insbesondere kleiner als 6 mm. Selbstver-
ständlich liegt es auch im Sinn der vorliegenden Erfin-
dung, dass der für die Herstellung des Papiergefüges
verwendete Carbonfaserstoff in mehr als zwei Klassen
untergliedert ist. Insbesondere kann hierbei neben dem
Langfaseranteil (LF) und dem Kurzfaseranteil (KF) auch
ein Faseranteil mit einer mittleren Faserlänge (MF) oder
auch Feinstoff (FS) als eigene Klasse berücksichtigt wer-
den.
[0014] Erfindungswesentlich ist, dass der Faserstoff in

wenigstens zwei Klassen -d.h. zwei unterschiedlichen
Längen - vorliegt und nicht wie im Stand der Technik
bekannt im Wesentlichen eine einheitliche Faserlänge
aufweist. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass
beim Papierherstellungsprozess, insbesondere bei der
initialen Entwässerung eine gleichmäßige Faservertei-
lung erzielt wird und ein homogenes Vlies bereitgestellt
werden kann.
[0015] Gemäß einer weiteren, besonders bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Papiergefü-
ges aus Carbonfasern sind die Carbonfasern primäre
und/oder wiederaufbereitete Carbonfasern. Dabei liegt
der Vorteil der wiederaufbereiteten Carbonfasern nicht
nur im Preis, sondern auch in der Schließung des Mate-
rialkreislaufes durch die Rückführung bereits gebrauch-
ter Carbonfasern in den Produktionsprozess. Aufberei-
tungsverfahren für solche Carbonfasern, wie zum Bei-
spiel die Pyrolysetechnik sind bekannt. Diese Carbonfa-
sern werden vorzugsweise durch Schneiden und/oder
Mahlen gekürzt und auf die gewünschte Faserlänge bzw.
Faserlängenverteilung eingestellt, wobei dies beispiels-
weise durch nasses Schneiden (zum Beispiel in einer
Suspension oder durch Anfeuchten der Fasern) auf die
wenigstens zwei unterschiedlichen Längen erfolgen
kann.
[0016] Eine mögliches Verfahren zum Kürzen der Fa-
sern ist ein Kreislaufverfahren, bei welchem zum Beispiel
die Fasern in eine Bütte eines Holländers zeitlich versetzt
in Wasser zugegeben werden, so dass die ursprünglich
gleichlangen Faserstoffe unterschiedlich oft im Holländer
gekürzt werden und so eine Faserstoffsuspension er-
zeugt wird, welche aus einer Vielzahl ungleich langer Fa-
sern besteht. Entsprechend kann dies auch im Kreislauf-
verfahren mit modernen Mahl- und Schneidaggregaten
erfolgen, wobei die Faserstoffsuspension hierbei über
ein Rohrsystem mit Bütte und einem Refiner im Kreislauf
geführt wird. Auch hier kann beispielsweise die Zugabe
des Ausgangsfaserstoffes in den Kreislauf über eine be-
stimmte vorgegebene Zeit erfolgen, so dass die Fasern
unterschiedlich oft dem Schneidprozess zugeführt wer-
den. Vorzugsweise ist hierzu die Zugabezeit des Faser-
stoffes größer als die Umlaufzeit der Suspension im
Mahlsystem.
[0017] Insbesondere bei der Verwendung von endlo-
sen oder sehr langen Carbonfasern kann es gemäß einer
weiteren, besonders bevorzugten Ausführungsform
sinnvoll sein, dass die Crabonfasern in einem vorgela-
gerten Prozessschritt vorbereitet und insbesondere vor-
gekürzt werden, so dass insbesondere eine Zugabe die-
ser Fasern in ein wässriges System, wie vorstehend be-
schrieben möglich ist.
[0018] Alternativ zu dem vorstehend beschriebenen
Verfahren können die Carbonfasern in wenigstens zwei
getrennten Verfahren geschnitten, insbesondere auch
nur einmalig gekürzt und anschließend in einem vorge-
gebenen Mengenverhältnis gemischt werden. Hierbei
kann insbesondere sichergestellt werden, dass die Fa-
serstoffe gezielt bzgl. der jeweiligen Faserlänge einge-
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stellt und somit auch sehr enge Faserlängenbereiche er-
zielt werden können. Das Schneiden der Carbonfasern
erfolgt vorzugsweise mittels einem Mahlaggregat, das
aus einer Gruppe ausgewählt wird, welche Papierhollän-
der, Papillonrefiner, Flachkegelrefiner, Steilkegelrefiner,
Scheibenmühlen, Entstipper, Kombinationen hiervon
und dergleichen aufweist. Solche Mahlaggregate sind im
Stand der Technik bekannt.
[0019] Ausgehend hiervon ist es ein Vorteil der vorlie-
genden Erfindung, dass durch die Mahlung bzw. das
Schneiden der Faserstoffe - vorzugsweise mit einem der
vorgenannten Mahlaggregate - durch die in den Aggre-
gaten auf die Faser einwirkende Scherkräfte eine vorteil-
hafte Faserdispergierung erzielt wird. So werden durch
die Scherkräfte die feinen Faserbündel der Rovings ge-
trennt und liegen anschließend als Einzelfaser vor, so
dass bei der Papierherstellung und initialen Entwässe-
rung des Papiergefüges ein gleichmäßige Verteilung der
Faserstoffe erzielt werden kann.
[0020] Entsprechend einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform erfolgt das Schneiden der Carbonfasern in
einer wässrigen Suspension, deren Stoffdichte zwischen
35 % und 0,1 %, vorzugsweise zwischen 25 % und 1 %
und insbesondere bei ca. 5 % liegt.
[0021] Gemäß einer weiteren, besonders bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Papiergefü-
ges aus Carbonfasern liegt der Anteil im Papiergefüge
der längeren Carbonfasern, insbesondere der Langfa-
sern, zwischen 10 Gewichts-% und 75 Gewichts-%, vor-
zugsweise 25 Gewichts-% und 50 Gewichts-% und der
Anteil der kürzeren Carbonfasern, insbesondere der
Kurzfasern, zwischen 90 Gewichts-% und 25 Gewichts-
%, vorzugsweise zwischen 75 Gewichts-% und 50 Ge-
wichts-%. Der ggf. bestehende Rest des Faserstoffes ist
Feinstoff, der eine Faserlänge von kleiner 0,5 mm bzw.
0,1 mm aufweist. Es liegt aber auch im Sinn der vorlie-
genden Erfindung, dass die Fasern trocken geschnitten
und anschließend für die Herstellung des Papiergefüges
in Wasser suspendiert werden.
[0022] Gemäß einer weiteren, besonders bevorzugten
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Papiergefü-
ges aus Carbonfasern weisen die Carbonfasern eine kat-
ionische oder anionische Ladung auf, welche vorzugs-
weise durch eine Beschichtung auf die Carbonfasern auf-
gebracht wird. Vorteilhaft hierbei ist, dass solche modi-
fizierten Fasern einen bestimmbaren Ladungscharakter
besitzen und somit auch das Verhalten der Fasern in
einer wässrigen Suspension insbesondere bei der Blatt-
bildung durch Absstoßungs- bzw. Anziehungskräfte be-
einflussbar ist. Besonders vorteilhaft lässt sich hierdurch
auch die Formation, d.h. die Massenverteilung der Fa-
sern in einem entsprechenden Faservlies beeinflussen.
[0023] Neben den oben bezeichneten Carbonfasern,
kann das erfindungsgemäße Papiergefüge weitere Fa-
serstoffe wie beispielsweise Cellulosefasern, Papierfa-
sern, Altpapierfasern, Holzstofffasern, Kombinationen
hiervon und dergleichen aufweisen. Solche Faserstoffe
haben vorzugsweise einen Anteil am Gesamtgewicht

des Papiergefüges zwischen 25 Gewichts-% und 0,5 Ge-
wichts-%, bevorzugt zwischen 15 Gewichts-% und 1 Ge-
wichts-% und insbesondere zwischen 10 Gewichts-%
und 1,5 Gewichts-%. Selbstverständlich liegt es aber
auch im Sinn der vorliegenden Erfindung, dass das Pa-
piergefüge aus 100% Carbonfasern hergestellt wird.
[0024] Darüber hinaus und besonders bevorzugt weist
das erfindungsgemäße Papiergefüge neben den Car-
bonfasern Verstärkungsfasern, insbesondere Bindefa-
sern zum Beispiel aus Polyethylen auf. Diese haben vor-
zugsweise einen Anteil am Papiergefüge zwischen 25
Gewichts-% und 0,1 Gewichts-%, bevorzugt zwischen
20 Gewichts-% und 1 Gewichts-% und insbesondere zwi-
schen 10 Gewichts-% und 1,5 Gewichts-% und weisen
ferner vorzugsweise eine Faserläge auf, welche zwi-
schen 0,1 mm und 10 mm, bevorzugt zwischen 0,5 mm
und 7 mm und insbesondere zwischen 1 mm und 5 mm
liegt. Solche Faserstoffe sind im Stand der Technik be-
kannt, und werden zum Beispiel von den Schwarzwälder
Textil-Werken angeboten. Diese synthetischen Faser-
stoffe sind beispielsweise aus HD-Polyethylen herge-
stellt und weisen neben einer spezifischen Faserlänge
insbesondere einen sehr genau spezifizierbaren
Schmelzpunkt auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei
der Herstellung des Papiergefüges das Vlies in einer Tro-
ckenpartie einer Papiermaschine getrocknet wird und
durch den spezifischen Schmelzpunkt die entsprechen-
den Fasern in der Trockenpartie oder -gruppe ange-
schmolzen oder vollständig geschmolzen werden und
somit einen weiteren Festigkeitsbeitrag für die Verar-
beitbarkeit des Carbonfaservlieses bieten können, da
nach dem Abkühlen des Vlieses die wiedererhärteten
Kunststofffasern eine mechanische Verbindung zwi-
schen den Carbonfasern bereit stellen. Der typische
Schmelzpunkt solcher Fasern liegt in einem Bereich zwi-
schen 90 °C und 180 °C, insbesondere zwischen 110 °C
und 145 °C und vorzugsweise in einem Bereich zwischen
130 °C und 135 °C. Neben diesen Bindefasern können
gemäß einer weiteren, besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung auch Fasern, Gra-
nulat oder Partikel von weiteren oder alternativen ther-
moplastischen Kunststoffen eingesetzt werden, wie sie
beispielsweise als Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Po-
lyamide (PA), Polylactat (PLA), Polymethylmethacrylat
(PMMA), Polycarbonat (PC), Polyethylenterephthalat
(PET), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol
(PS), Polyetheretherketon (PEEK), Zelluloid und Polyvi-
nylchlorid (PVC) bekannt sind. Auch deren Schmelz-
punkt sollte vorzugsweise in einem Bereich zwischen 90
°C und 180 °C, insbesondere zwischen 110 °C und 145
°C und vorzugsweise in einem Bereich zwischen 130 °C
und 135 °C liegen.
[0025] Selbstverständlich liegt es aber auch im Sinn
der vorliegenden Erfindung, dass das Papiergefüge oh-
ne Verstärkungsfasern, insbesondere Bindefasern
und/oder thermoplastischen Kunststoffen hergestellt
wird.
[0026] Dem Papiergefüge können neben den zuvor
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genannten Stoffen auch weitere Additive wie beispiels-
weise mineralische Additive, insbesondere Füllstoffe und
Pigmente wie Calciumcarbonat, Kaolin, Talkum, Spezi-
almineralien, Dispergiermittel wie Polyphospate, Polyac-
rylate und/oder chemische Additive wie beispielsweise
Retentionsmittel, Entwässerungsbeschleuniger, Alumi-
niumverbindungen, Polyaluminiumchloride, Polyacyla-
mide, Polyethylenimine, Polyvinylamine, Polyamidoami-
ne, Polydiallyldimethylammoniumchlorid, Mikropartikel-
systeme, Netzwerkretentionsmittel, natürliche und/oder
modifizierte Stärke, Fixiermittel, Leimungsmittel, Tro-
ckenverfestiger, Nassfestmittel wie Melaminharz-Nass-
festmittel, Epichlorhydrin-Harze, Glyoxal-Harze, Ent-
schäumer, optische Aufheller, Farbstoffe, Biozide und
Kombinationen hiervon, zugegeben werden.
[0027] Neben dem zuvor beschriebenen Papiergefüge
umfasst die vorliegende Erfindung auch ein Verfahren
zur Herstellung eines Papiergefüges aus Carbonfasern
und Wasser mit den Schritten:

- Bereitstellen und/oder Erzeugung wenigstens zwei-
er Klassen von Carbonfasern mit unterschiedlichen
Faserlängen, wobei die mittlere Faserlänge der Car-
bonfasern über alle Klassen im Papiergefüge zwi-
schen 5 mm und 15 mm liegt;

- Einbringen und/oder Suspendieren der Carbonfa-
sern in Wasser, wobei der Mengen- und/oder Ge-
wichtsanteil der einzelnen Faserstoffklassen im Pa-
piergefüge zwischen 1 % und 99 %, vorzugsweise
zwischen 5 % und 95% liegt;

- Einstellen einer Stoffdichte zwischen 1 % bis 0,01
% und Herstellung eines Papierblatts auf einer Ent-
wässerungsvorrichtung.

[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst
dieses die Erzeugung wenigstens zweier Klassen von
Carbonfasern mit unterschiedlichen Faserlängen in vor-
zugsweise einer wässrigen Suspension der Carbonfa-
sern. Dabei kann dies vorzugsweise in einem Kreislauf-
system mit Rückführung und einem Mahl- und/oder
Schneidaggregat erfolgen, wobei die Zugabe von Aus-
gangscarbonfasern (relativ lange Fasern) in das Wasser
innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne erfolgt, so
dass die zugegebenen Fasern unterschiedlich häufig
dem Schneidprozess zugeführt werden. Wie zuvor be-
reits ausgeführt erhält man mittels dieser Methode eine
relativ gut einstellbare Faserlängenverteilung. Gemäß
einer weiteren, besonders bevorzugten Ausführungs-
form erfolgt die Zugabe der Ausgangscarbonfasern in
einer Zeitspanne, welche größer ist als die Zirkulations-
zeit der Carbonfasern im Kreislaufsystem. Somit wird si-
cher gestellt, dass zumindest Teile der Carbonfasern
mehrfach dem Schneidprozess zugeführt werden.
[0029] Alternativ hierzu können die in Wasser einge-
brachten Carbonfasern in wenigstens zwei unterschied-

lichen Mahlaggregaten und/oder wenigstens zwei unter-
schiedlichen Verfahrensschritten zur Erzeugung wenigs-
tens eines Langfaseranteils und eines Kurzfaseranteils
geschnitten und anschließend zur Herstellung des Pa-
pierblattes in einem vorgegebenen Mengenverhältnis
gemischt werden. Hiermit können verschiedene Carbon-
fasern bereit gestellt werden, die sich in ihrer Faserlän-
genverteilung unterscheiden und genau auf den Bedarf
des zu erzeugenden Papiergefüges zusammengestellt
werden. Ziel ist es hierbei neben den relativ langen Fa-
sern auch relativ kurze Fasern zur Herstellung des Fa-
servlieses bereit zu stellen. Nur so kann sichergestellt
werden, dass ein Papiergefüge auf der Papiermaschine
herstellbar ist, welches die Mindestanforderungen ins-
besondere an die gleichmäßige Massenverteilung erfüllt.
[0030] Die Herstellung des Papiergefüges kann ge-
mäß der vorliegenden Erfindung auf einer Entwässe-
rungsvorrichtung erfolgen, welche aus einer Gruppe von
Maschinen ausgewählt wird, welche Langsiebmaschi-
nen, Hybridformer, Rundsiebmaschinen, Schrägsieb-
maschinen, Gapformer und Handschöpfvorrichtungen
umfasst.
[0031] Für die Herstellung des Papiergefüges können
erfindungsgemäß neben den Carbonfasern weitere Fa-
serstoffe wie beispielsweise Cellulosefasern, Papierfa-
sern, Altpapierfasern, Holzstofffasern, Kombinationen
hiervon und dergleichen verwendet werden, wobei diese
vorzugsweise mit einem Anteil zwischen 25 Gewichts-%
und 0,5 Gewichts-%, bevorzugt zwischen 15 Gewichts-
% und 1 Gewichts-% und insbesondere zwischen 10 Ge-
wichts-% und 1,5 Gewichts-% dem Papiergefüge zuge-
geben werden können.
[0032] Das Schneiden der Carbonfasern erfolgt ge-
mäß einer weiteren besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer
wässrigen Suspension, deren Stoffdichte zwischen 35
% und 0,1 %, vorzugsweise zwischen 25 % und 1 % und
insbesondere bei ca. 3 % liegt. Darüber hinaus können
dem Papiergefüge Additive wie beispielsweise minerali-
sche Additive, insbesondere Füllstoffe und Pigmente wie
Calciumcarbonat, Kaolin, Talkum, Spezialmineralien,
Dispergiermittel wie Polyphospate, Polyacrylate
und/oder chemische Additive wie beispielsweise Reten-
tionsmittel, Entwässerungsbeschleuniger, Aluminium-
verbindungen, Polyaluminiumchloride, Polyacylamide,
Polyethylenimine, Polyvinylamine, Polyamidoamine,
Polydiallyldimethylammoniumchlorid, Mikropartikelsys-
teme, Netzwerkretentionsmittel, natürliche und/oder mo-
difizierte Stärke, Fixiermittel, Leimungsmittel, Trocken-
verfestiger, Nassfestmittel wie Melaminharz-Nassfest-
mittel, Epichlorhydrin-Harze, Glyoxal-Harze, Entschäu-
mer, optische Aufheller, Farbstoffe, Biozide und Kombi-
nationen hiervon, zugegeben werden.
[0033] Für die Mahlung und/oder das Schneiden der
Carbonfasern wird gemäß der vorliegenden Erfindung
eine Vorrichtung wie beispielsweise ein Papierholländer,
Papillonrefiner, Flachkegelrefiner, Steilkegelrefiner,
Scheibenmühlen, Entstipper verwendet, wobei die Steu-
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erung der Vorrichtung insbesondere durch die Mahlge-
räte-Belastungskurve erfolgt, welche beispielsweise ei-
ne Sinuskurve ist.
[0034] Die vorliegende Erfindung umfasst darüber hi-
naus auch das zuvor beschriebene Verfahren zur Her-
stellung eines Papiergefüges aus Carbonfasern mit we-
nigstens zwei Klassen bildenden Faserstoffen, die un-
terschiedliche Längen aus Carbonfasern aufweisen, wo-
bei der Mengen- und/oder Gewichtsanteil der einzelnen
Faserstoffklassen im Papiergefüge zwischen 1 % und 99
%, vorzugsweise zwischen 5 % und 95% liegt, und die
mittlere Faserlänge der Carbonfasern über alle Klassen
im Papiergefüge zwischen 1 mm und 20 mm liegt.
[0035] Schließlich umfasst die Erfindung auch die Ver-
wendung eines Papiergefüge aus Carbonfasern wie es
zuvor beschrieben wurde zur Herstellung von Faserver-
bundwerkstoffen, insbesondere Faser-Kunststoff-Ver-
bunden, keramischen Faserverbundwerkstoffen, Kom-
binationen hiervon und dergleichen.
[0036] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ver-
schiedener Ausführungsbeispiele beschrieben, wobei
darauf hingewiesen wird, dass die Erfindung nicht auf
die hier dargestellten Ausführungen beschränkt, sondern
vielmehr auch entsprechende Abwandlungen im Sinne
der vorliegenden Erfindung möglich sind. Weitere Merk-
male der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
detaillierten Beschreibung der Zeichnungen in Verbin-
dung mit den Ansprüchen.
[0037] Es zeigen:

Figuren 1a bis 1d Durchlichtaufnahmen verschiede-
ner Faserstoffproben von Carbonfasersuspensio-
nen zur Herstellung eines Papiergefüges;

Figuren 2a und 2b Prinzipskizzen zum Schneiden
der Carbonfasern.

[0038] Figur 1a zeigt eine Durchlichtaufnahme eines
Faserstoffes, der in einem Versuchsholländer (Volumen
15l) mit einer Menge von 400 g über einen Eintragszeit-
raum von 60 Sekunden eingebracht und in Summe über
einen Zeitraum von 180 Sekunden gemahlen wurde. Da-
bei ergibt sich eine relativ gleichmäßige Faserlängenver-
teilung zwischen 0,2 mm und 6 mm. Bestimmt wurde die
Faserlängenverteilung in drei Faserlängenklassen. Da-
bei liegt der Langfaseranteil bei ca. 20 %, der Anteil an
mittellangen Fasern bei ca. 34 % und Kurzfasern bei ca.
46 %. Die Klassen umfassen dabei für Langfasern, Fa-
serstoffe mit einer Länge zwischen 7 mm und 12 mm,
mittellangen Fasern, Faserstoffe mit einer Länge zwi-
schen 3 mm und 7 mm und Kurzfasern, Faserstoffe mit
einer Länge zwischen 0,5 mm und 3 mm.
[0039] Figur 1b zeigt eine Durchlichtaufnahme eines
Faserstoffes, der in dem selben zuvor verwendeten Ver-
suchsholländer mit einer Menge von 50 g über einen Ein-
tragszeitraum von 10 Sekunden eingebracht und in Sum-
me über einen Zeitraum von 120 Sekunden gemahlen
wurde. Durch den geringeren Eintrag erhöht sich auch

die spezifische Belastung der Fasern im Mahlaggregat,
so dass auch der Anteil an Kurzfasern steigt. Dabei liegt
der Langfaseranteil bei ca. 16 %, der Anteil an mittellan-
gen Fasern bei ca. 29 % und Kurzfasern bei ca. 55 %.
[0040] Figur 1c zeigt eine Durchlichtaufnahme eines
Faserstoffes, der in dem selben zuvor verwendeten Ver-
suchsholländer mit einer Menge von 50 g über einen Ein-
tragszeitraum von 10 Sekunden eingebracht und in Sum-
me über einen Zeitraum von 90 Sekunden gemahlen
wurde. Durch die kurze Bearbeitungszeit bleiben über-
wiegend lange Fasern zurück, die bei der Verarbeitung
zu einem Papiergefüge deutliche Schwierigkeiten berei-
ten. Es kommt hierbei zu starken Verspinnungen zwi-
schen den Fasern. Dabei liegt der Langfaseranteil bei
ca. 17,5 %, der Anteil an mittellangen Fasern bei ca. 37,5
% und Kurzfasern bei ca. 45 %.
[0041] Figur 1d zeigt eine Durchlichtaufnahme eines
Faserstoffes, der in dem selben zuvor verwendeten Ver-
suchsholländer mit einer Menge von 50 g über einen Ein-
tragszeitraum von 10 Sekunden eingebracht und in Sum-
me über einen Zeitraum von 180 Sekunden gemahlen
wurde. Nach einer Mahlung von 180 Sekunden sind prak-
tisch keine Langfasern mehr vorhanden. Dabei liegt der
Langfaseranteil bei ca. 5,5 %, der Anteil an mittellangen
Fasern bei ca. 33 % und Kurzfasern bei ca. 61 %.
[0042] Die Figuren 2a und 2b zeigen zwei unterschied-
liche Verfahren zur Aufbereitung des Faserstoffes.
[0043] Hierbei zeigt Figur 2a einen Holländer zur Mah-
lung des Faserstoffs in einer Bütte. Über die Zugabe 5
wird über den vorgegeben Zeitraum (welcher vorzugs-
weise größer ist als die Umtriebszeit der Suspension in
der Bütte) der Faserstoff in die mit Wasser gefüllte Bütte
2 zugegeben und über das Mahlwerk des Holländers 4
gemahlen. Nach Abschluss der Mahlzeit wird das Mahl-
werk gestoppt, der Faserstoff entnommen und zur Vlies-
herstellung überführt.
[0044] Figur 2b zeigt eine alternative Ausführung hier-
zu, bei welcher der Faserstoff einer Bütte 10 über die
Zuleitung 14 zugegeben wird und mittels der Pumpe 12
dem Mahlaggregat zum Beispiel einem Kegelrefiner zu-
geführt wird. Sobald die Mahlung abgeschlossen ist, wird
der Faserstoff über die Bütte und das Entnahmeventil 16
aus der Bütte dem Vliesherstellungsprozess zugeführt.
Hierbei können selbstverständlich auch hintereinander
verschiedene Faserstoffe mit unterschiedlichen Faser-
längen erzeugt werden und für die Vliesherstellung nach
der Mahlung bzw. dem Schneiden zusammengeführt
werden.

Patentansprüche

1. Papiergefüge aus Carbonfasern, mit wenigstens
zwei Klassen bildenden Faserstoffen, die unter-
schiedliche Längen aus Carbonfasern aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Mengen- und/oder Gewichtsanteil der einzelnen
Faserstoffklassen im Papiergefüge zwischen 1 %
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und 99 %, vorzugsweise zwischen 5 % und 95%
liegt, und
die mittlere Faserlänge der Carbonfasern über alle
Klassen im Papiergefüge zwischen 1 mm und 20
mm liegt.

2. Papiergefüge aus Carbonfasern nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mittlere Faserlänge der Carbonfasern im Papier-
gefüge über alle Klassen zwischen 2 mm und 10
mm, vorzugsweise zwischen 4,5 mm und 6 mm liegt.

3. Papiergefüge aus Carbonfasern nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Faserstoffklassen wenigstens einen Langfaser-
anteil, dessen Faserstoffe eine Länge zwischen 25
mm und 10 mm, vorzugsweise zwischen 5 mm und
2 mm und insbesondere größer 6 mm haben und
einen Kurzfaseranteil, dessen Faserstoffe eine Län-
ge zwischen 10 mm und 0,1 mm, vorzugsweise zwi-
schen 2 mm und 0,5 mm und insbesondere kleiner
6 mm haben, aufweisen.

4. Papiergefüge aus Carbonfasern gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass
die Carbonfasern primäre und/oder wiederaufberei-
tete Carbonfasern sind und insbesondere durch
Schneiden und/oder Mahlen, vorzugsweise durch
nasses Schneiden auf die wenigstens zwei unter-
schiedlichen Längen gekürzt werden.

5. Papiergefüge aus Carbonfasern nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Anteil im Papiergefüge der längeren Carbonfa-
sern, insbesondere der Langfasern, zwischen 10
Gewichts-% und 75 Gewichts-%, vorzugsweise 25
Gewichts-% und 50 Gewichts-% und der Anteil der
kürzeren Carbonfasern, insbesondere der Kurzfa-
sern, zwischen 90 Gewichts-% und 25 Gewichts-%,
vorzugsweise zwischen 75 Gewichts-% und 50 Ge-
wichts-% liegt und der ggf. bestehende Rest, Fein-
stoff mit einer Faserlänge von kleiner 0,5 mm bzw.
0,1 mm ist.

6. Papiergefüge aus Carbonfasern nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
das Schneiden der Carbonfasern in einer wässrigen
Suspension erfolgt, deren Stoffdichte zwischen 35
% und 0,1 %, vorzugsweise zwischen 25 % und 1
% und insbesondere bei ca. 5 % liegt.

7. Papiergefüge aus Carbonfasern nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Carbonfasern eine kationische oder anionische

Ladung aufweisen, welche vorzugsweise durch eine
Beschichtung auf die Carbonfasern aufgebracht
wird.

8. Papiergefüge aus Carbonfasern nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
neben den Carbonfasern weitere Faserstoffe wie
beispielsweise Cellulosefasern, Papierfasern, Alt-
papierfasern, Holzstofffasern, Kombinationen hier-
von und dergleichen aufweist, welche vorzugsweise
mit einem Anteil zwischen 25 Gewichts-% und 0,5
Gewichts-%, bevorzugt zwischen 15 Gewichts-%
und 1 Gewichts-% und insbesondere zwischen 10
Gewichts-% und 1,5 Gewichts-% dem Papiergefüge
zugegeben werden und / oder
neben den Carbonfasern Verstärkungsfasern, ins-
besondere Bindefasern aus Polyethylen vorgese-
hen sind, welche vorzugsweise mit einem Anteil zwi-
schen 25 Gewichts-% und 0,1 Gewichts-%, bevor-
zugt zwischen 20 Gewichts-% und 1 Gewichts-%
und insbesondere zwischen 10 Gewichts-% und 1,5
Gewichts-% dem Papiergefüge zugegeben werden
und ferner vorzugsweise eine Faserlänge aufwei-
sen, welche zwischen 0,1 mm und 10 mm, bevorzugt
zwischen 0,5 mm und 7 mm und insbesondere zwi-
schen 1 mm und 5 mm liegt.

9. Papiergefüge aus Carbonfasern nach einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
dem Papiergefügte Additive wie beispielsweise mi-
neralische Additive, insbesondere Füllstoffe und
Pigmente wie Calciumcarbonat, Kaolin, Talkum,
Spezialmineralien, Dispergiermittel wie Polyphos-
pate, Polyacrylate und/oder chemische Additive wie
beispielsweise Retentionsmittel, Entwässerungsbe-
schleuniger, Aluminiumverbindungen, Polyalumini-
umchloride, Polyacylamide, Polyethylenimine, Poly-
vinylamine, Polyamidoamine, Polydiallyldimethyl-
ammoniumchlorid, Mikropartikelsysteme, Netzwer-
kretentionsmittel, natürliche und/oder modifizierte
Stärke, Fixiermittel, Leimungsmittel, Trockenverfes-
tiger, Nassfestmittel wie Melaminharz-Nassfestmit-
tel, Epichlorhydrin-Harze, Glyoxal-Harze, Entschäu-
mer, optische Aufheller, Farbstoffe, Biozide und
Kombinationen hiervon, zugegeben werden.

10. Verfahren zur Herstellung eines Papiergefüges aus
Carbonfasern und Wasser
mit den Schritten:

- Bereitstellen und/oder Erzeugung wenigstens
zweier Klassen von Carbonfasern mit unter-
schiedlichen Faserlängen, wobei die mittlere
Faserlänge der Carbonfasern über alle Klassen
im Papiergefüge zwischen 1 mm und 15 mm
liegt;
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- Einbringen und/oder Suspendieren der Car-
bonfasern in Wasser, wobei der Mengen-
und/oder Gewichtsanteil der einzelnen Faser-
stoffklassen im Papiergefüge zwischen 1 % und
99 %, vorzugsweise zwischen 5 % und 95 %
liegt, und
- Einstellen einer Stoffdichte zwischen 5 % bis
0,01 % und Herstellung eines Papierblatts auf
einer Entwässerungsvorrichtung.

11. Verfahren zur Herstellung eines Papiergefüges aus
Carbonfasern gemäß Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Erzeugung wenigstens zweier Klassen von Car-
bonfasern mit unterschiedlichen Faserlängen in
wässriger Suspension der Carbonfasern, vorzugs-
weise in einem Kreislaufsystem mit Rückführung
und einem Mahl-und/oder Schneidaggregat erfolgt
und die Zugabe von Ausgangscarbonfasern in das
Wasser innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne
erfolgt, so dass die zugegebenen Fasern unter-
schiedlich häufig dem Schneidprozess zugeführt
werden und / oder die in Wasser eingebrachten Car-
bonfasern in wenigstens zwei unterschiedlichen
Mahlaggregaten und/oder zwei unterschiedlichen
Verfahrensschritten zur Erzeugung wenigstens ei-
nes Langfaseranteils und eines Kurzfaseranteils ge-
schnitten werden und zur Herstellung des Papier-
blattes in einem vorgegebenen Mengenverhältnis
gemischt werden.

12. Verfahren zur Herstellung eines Papiergefüges aus
Carbonfasern gemäß einem der Ansprüche 10 und
11, dadurch gekennzeichnet, dass
für die Herstellung des Papiergefüges neben den
Carbonfasern weitere Faserstoffe wie beispielswei-
se Cellulosefasern, Papierfasern, Altpapierfasern,
Holzstofffasern, Kombinationen hiervon und derglei-
chen verwendet werden und welche vorzugsweise
mit einem Anteil zwischen 25 Gewichts-% und 0,5
Gewichts-%, bevorzugt zwischen 15 Gewichts-%
und 1 Gewichts-% und insbesondere zwischen 10
Gewichts-% und 1,5 Gewichts-% dem Papiergefüge
zugegeben werden.

13. Verfahren zur Herstellung eines Papiergefüges aus
Carbonfasern gemäß einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass
das Schneiden der Carbonfasern in einer wässrigen
Suspension erfolgt, deren Stoffdichte zwischen 35
% und 0,1 %, vorzugsweise zwischen 25 % und 1%
und insbesondere bei ca. 3 % liegt.

14. Verfahren zur Herstellung eines Papiergefüges aus
Carbonfasern gemäß einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Mahlung und/oder das Schneiden der Carbon-
fasern mit einer Vorrichtung wie beispielsweise ei-

nem Papierholländer, Papillonrefiner, Flachkegelre-
finer, Steilkegelrefiner, Scheibenmühlen, Entstipper
vorgenommen wird, wobei die Steuerung der Vor-
richtung insbesondere durch die Mahlgeräte-Belas-
tungskurve erfolgt, welche beispielsweise eine Si-
nuskurve ist.

15. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 10 bis 14
zur Herstellung eines Papiergefüges aus Carbonfa-
sern gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9.

16. Verwendung eines Papiergefüge aus Carbonfasern
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9 zur Herstellung
von Faserverbundwerkstoffen, insbesondere Faser-
Kunststoff-Verbunden, keramischen Faserverbund-
werkstoffen, Kombinationen hiervon und derglei-
chen.
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